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Die Ampelkoalition hat Anfang Juli ihren Entwurf zum Bundeshaushalt 2024 vorgelegt. Vorausgegangen war dem ein monate-
langes Ringen um einen Kompromiss zwischen der Begrenzung der Neuverschuldung auf der einen und den vielfältigen Budget-
wünschen der einzelnen Ministerien auf der anderen Seite. Doch auch wenn das Verteidigungsbudget angehoben wurde, ist die 
Decke noch zu kurz.

Zuerst die gute Nachricht rund um den 
Entwurf zum Bundeshaushalt 2024: 
Der Verteidigungsetat soll angeho-
ben werden. Boris Pistorius stünden  
damit im nächsten Jahr 1,7 Milliar-
den Euro mehr und somit 51,8 Milli-
arden Euro zur Verfügung. Zusammen 
mit dem Sondervermögen und Antei-
len aus anderen Ministerien bedeutet 
das unter anderem, dass die Bundesre-
gierung ihr Versprechen an die NATO, 
zwei Prozent des BIP für Verteidigung 
auszugeben, im Jahr 2024 glaubwürdig 
vertreten will. Das finanzielle Polster 
dazu ist jedenfalls grob da und würde 
wahrscheinlich auch für die Jahre 2025 
und 2026 reichen.

Der NATO-Gipfel vom 11. bis 12. Ju-
li in Vilnius hat das Zwei-Prozent-Ziel 
in der Abschlusserklärung nun als un-
tere Grenze, nicht mehr nur als aspira-
torisches Ziel für besonders sparsame 
Allianzmitglieder festgelegt. Zwar mag 
man anmerken, dass dieses Input- 
Kriterium wenig über den Output an 
militärischen Fähigkeiten aussagt. Und 
dennoch: Die Symbolkraft des Ziels 
bleibt ungebrochen und hat durch den 
Gipfelbeschluss in Litauen noch weiter 
zugenommen. Deutschlands Verlässlich-
keit als Partner für seine Alliierten wird 
deshalb weiterhin auch daran gemessen 
werden, ob es dieses Ziel erreicht.

Insgesamt reichen jedoch auch die 
deutschen Verteidigungsausgaben für 
2024 und die mittelfristige Finanz-

planung bis 2027 nicht aus. Es sind 
mehr Investitionen notwendig, um die 
der NATO zugesagten militärischen  
Fähigkeiten tatsächlich in den nächs-
ten Jahren bereitstellen zu können. 
Und auch wenn das im Rahmen der 
„Zeitenwende“-Politik beschlossene 
Sondervermögen von 100 Milliarden 
Euro zunächst so wirkte, als hätte es 
Abhilfe geschaffen, ist damit das Pro-
blem einer nachhaltigen Finanzierung 
nicht gelöst. 

KLAFFENDE LÜCKE IN 
DEN VERTEIDIGUNGS- 
AUSGABEN

Die in den deutschen Verteidigungs-
ausgaben noch klaffende Lücke für 
2024 kann wie folgt verstanden wer-
den: Die angekündigten Einzelbeiträge 
aus Verteidigungshaushalt (51,8 Mrd. 
EUR), Sondervermögen (19,2 Mrd. EUR) 
und Anteilen aus anderen Haushal-
ten (ca. 7 Mrd. EUR) entsprechen ins-
gesamt rund 78 Milliarden Euro. Das 
Zwei-Prozent-Ziel der NATO wird in 
2024 aber circa 85 Milliarden als Ver-
teidigungsausgaben erfordern. Schlim-
mer noch wird die zukünftige Lücke 
sein, denn nach bisheriger Planung 
werden die Gesamtverteidigungs-
ausgaben nach 2026 massiv abfallen, 
sobald das Sondervermögen aufge-
braucht ist und der reguläre Verteidi-
gungshaushalt konstant bleibt. 

Damit steckt die Regierung gleich in 
mehrfacher Hinsicht in der Zwick-
mühle. Um schnell Ergebnisse zu zei-
gen, wird momentan ausgegeben, 
was ausgegeben werden kann. Das 
ist zum Vorteil kurzfristiger Einsatz-
bereitschaft, geht aber zu Lasten ei-
ner langfristigen Modernisierung der 
Bundeswehr. Während der Verteidi-
gungshaushalt, wenn auch nur gering, 
angewachsen ist, sieht das Bild bei zi-
vilen Fähigkeiten der gesellschaftlichen 
Resilienz noch schlechter aus. Mittel 
für den Katastrophenschutz, etwa ver-
treten durch das Technische Hilfswerk 
(THW), der fundamental für das in der 
„Nationalen Sicherheitsstrategie“ aus-
gelobte Ziel der „integrierten Sicher-
heit“ ist, bleiben bestenfalls konstant 
und verlieren damit effektiv Kaufkraft.

Ein genauerer Blick auf die geplan-
ten Ausgaben im regulären Verteidi-
gungshaushalt (Einzelplan 14) und das 
Sondervermögen Bundeswehr in 2024 
zeigt diese leichte Prioritätenver-
schiebung: weniger Fähigkeitserhalt 
durch die Modernisierung von Gerät, 
so wie es das Sondervermögen 2022 
primär vorsah, und mehr Steigerung 
der Einsatzbereitschaft durch höhe-
re Ausgaben für Materialerhalt im Ver-
teidigungshaushalt und zum Beispiel 
die Beschaffung von Munition mit Geld 
aus dem Sondervermögen. Mit der 
Steigerung des Haushaltspostens für 
die Ertüchtigung von Partnern 
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(Einzelplan 60), vor allem der Ukraine, 
verschieben sich die Ausgaben auch in 
diese Richtung.

Diese Entwicklung hat positive und 
negative Aspekte zugleich: Positiv ist, 
dass sich die Einsatzbereitschaft der 
Bundeswehr dadurch stärker entwi-
ckeln kann und Probleme wie eine zu 
geringe Munitionsbevorratung ange-
gangen werden. Das verbessert auch 
das öffentliche Bild einer einsatzberei-
ten Bundeswehr und kann so positive 
Effekte zum Beispiel bei der Rekrutie-
rung entwickeln. Ein politisch gutes 
Signal ist auch, dass die kleineren Be-
schaffungen wahrscheinlich schnel-
ler zu Vertragsreife und Mittelabfluss 
führen und die Bundesregierung damit 
nach außen das Erreichen des 2-Pro-
zent-Ziels der NATO glaubhafter ver-
treten kann. Negativ ist allerdings, dass 
damit nun Projekte im Sondervermö-
gen landen, die dort eigentlich nicht 
hingehören. Dabei geht es nicht nur 
um die Philosophie – diese Projekte 
verschlingen das Geld, das eigentlich 
für die überjährigen und sehr kost-
spieligen Projekte gedacht war. Die-
se konnten in der Vergangenheit aus 
dem normalen Haushalt nicht finan-
ziert werden.

DREI ZUSÄTZLICHE  
RISIKEN IM AKTUELLEN  
ENTWURF

Erstens droht mit dem erneuten Ein-
frieren des Verteidigungsetats bei 52 
Milliarden Euro weiterhin, dass die 
Betriebskosten der Bundeswehr den 
normalen Rüstungshaushalt im Haus-
halt weiter auffressen. Ein Problem, 
das sich sogar noch früher einstellen 
könnte, da der Anteil der Betriebskos-
ten schon für 2024 deutlich angeho-
ben wurde. Damit könnte bereits 2025 
Rüstung nicht mehr aus dem normalen 
Etat finanziert werden. Rüstungsaus-
gaben kämen dann vollständig aus dem 
Sondervermögen. Dieses jedoch endet 
im Jahr 2027 und noch ist keine Auf-
fangmaßnahme für die dann weiterhin 

Abb. 1 – Deutsche Verteidigungsausgaben gemäß  
aktueller Planung der Bundesregierung

Quellen: IMF World Economic Outlook April 2023 für BIP Daten (Vergangenheit und 
Projektionen), Finanzplan des Bundes 2022 bis 2026 für EP 14 Projektionen, Bundes-
haushalt für EP 14 (Vergangenheit), nicht-EP 14 NATO Ausgaben Schätzung gemäß 
NATO-Defence Expenditure Data, eigene Berechnungen der jährlichen Ausgaben aus 
Sondervermögen und Lücken
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Abb. 2 – Personal- und Betriebskosten der Bundeswehr  
als Anteil am Verteidigungshaushalt
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Quelle: Bundeshaushalt, eigene Trendberechnung auf Grundlage Ent-
wicklungen 2016-2028

Anteil Betrieb-
ausgaben (inkl. 
Personal) am 
Gesamthaus-
halt (Trend 
2016-2024)

Anteil Betrieb-
ausgaben (inkl. 
Personal) am 
Gesamthaus-
halt (Trend 
2016-2023)

Nicht gedeckter  
Ausgabenbedarf

Anteil  
Investition 
am Vertei-
digungs-
haushalt

Verteidigungshaushalt



3Nr. 2 | Juli 2023  ﻿

MEMO Verteidigungshaushalt 2024: Das Budget steigt – und reicht doch nicht aus 

Rauchstraße 17/18 
10787 Berlin

Tel. +49 30 254231-0

info@dgap.org 
www.dgap.org 

 @dgapev

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige 
Politik e.V. (DGAP) forscht und berät zu 
aktuellen Themen der deutschen und euro-
päischen Außenpolitik. Dieser Text spiegelt 
die Meinung der Autorinnen und Autoren 
wider, nicht die der DGAP.

Die DGAP ist gefördert vom Auswärtigen 
Amt aufgrund eines Beschlusses des  
Deutschen Bundestages.

Herausgeber 
Deutsche Gesellschaft für  
Auswärtige Politik e.V.

ISSN 749-5542

Redaktion Jana Idris

Layout  Luise Rombach

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative  
Commons Namensnennung – Nicht kommerziell –  
Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz.

notwendigen Rüstungsinvestitionen in 
Sicht. Eine nachhaltige Finanzierung 
langfristiger Rüstungsanstrengun-
gen sieht anders aus, will man nicht im 
Jahr 2027 mit einem absurden Finan-
zierungsloch von 30 Milliarden vor das 
Parlament treten.

Zweitens ergibt sich aus dieser Prio-
ritätensetzung ein großes Risiko für 
die Rüstung der nächsten Jahre. Viele 
Projekte werden offensichtlich begon-
nen, ohne, dass ihre Finanzierung ge-
sichert oder auch nur ins Auge gefasst 
ist. Angesichts der Volumina, die in Zu-
kunft gebraucht werden, wäre es wich-
tig, die Lösungen bereits jetzt offen zu 
thematisieren, ohne, dass das Parla-
ment Zusagen machen muss. Die Opti-
onen in dieser Lage sind offensichtlich: 
Entweder wird der reguläre Verteidi-
gungshaushalt erhöht oder ab 2026 ein 
Sondervermögen II beschlossen. Der-
zeit entsteht der Eindruck, dass der 
Bundestag mit diesen Anzahlungen für 
viele neue Projekte unter Druck ge-
setzt werden soll, dann auch die Fer-
tigstellung zu übernehmen – quasi als 
Sachzwang, weil man nun schon inves-
tiert hätte.

Bei Nichterreichen höherer Ausgaben 
würde die Bundeswehr Gefahr lau-
fen, Projekte nicht wie geplant umset-
zen zu können und in ein paar Jahren 
noch dysfunktionaler zu sein als heute. 
Hinzu kommen bereits jetzt Kosten- 
explosionen wie bei den Flottendienst-
booten und Entwicklungsrisiken mit 
potenziellen Folgekosten wie beim 
CH-47 Transporthubschrauber. Solche 
Beschaffungen drohen mit ihren Kos-
tensteigerungen andere notwendige 
Projekte zu verdrängen. Diese Risiken 
sollten in Zukunft transparent kommu-
niziert werden. Beim Transporthub-
schrauber bricht man zudem mit der 
Logik des „Von der Stange“-Kaufens 
eines marktverfügbaren Produktes und 
geht mit besonderen Ausrüstungswün-
schen am Gerät zurück zu einer Bun-
deswehr-speziellen Lösung. 

Drittens wird der Haushaltsentwurf 
dem in der Nationalen Sicherheitsstra-
tegie formulierten Anspruch der „in-
tegrierten Sicherheit“ nicht gerecht, 
da nicht-militärische Anteile an Si-
cherheit und Resilienz, wie etwa das 
Technische Hilfswerk (THW) oder das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe, nur mit stark 
eingeschränkten Mitteln ausgestattet 
werden. Sowohl die Naturkatastrophen 
der letzten Jahre als auch Russlands 
Angriffskrieg gegen die Ukraine zei-
gen jedoch den gesellschaftlichen und 
sicherheitspolitischen Mehrwert re-
silienter ziviler Infrastruktur. Wer bei 
größtenteils von ehrenamtlichen Hel-
fern betriebenen Organisation wie dem 
THW die Betriebsmittel kürzt muss 
sich später nicht wundern, wenn diese 
ohne Übungsbetrieb weniger fähig sind 
oder schlicht die Lust am Engagement 
verlieren und damit gar nicht mehr zu 
Verfügung stehen.

Fazit: Momentan ist die finanzielle 
Decke zu kurz, um alle Aufgaben ab-
decken zu können, die die Bundes-
regierung im Bereich Sicherheit und 
Verteidigung plant und bereits ge-
genüber Partnern kommuniziert hat. 
Deutschland kommt nicht um mehr 
Nachhaltigkeit und eine dauerhafte 
Erhöhung bei den Ausgaben für Vertei-
digung und gesellschaftliche Resilienz 
umhin. Dies kann entweder die An-
hebung des regulären Verteidigungs-
haushaltes (bzw. Inneres mit Blick auf 
Resilienz) bedeuten – zu Lasten ande-
rer Haushaltsposten – oder ein neues 
Sondervermögen. Die Investitionslü-
cken in vielen Sicherheitsbereichen 
zeigen, dass vor dem Hintergrund ei-
ner sicherheitspolitischen Dekade ei-
ne Sonderabgabe für Sicherheit in 
allen Lebensbereichen – nicht nur mi-
litärisch, sondern etwa auch für Kli-
maschutz oder Cybersicherheit – in 
Erwägung gezogen werden sollte.


